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TRANSPORT + LOGISTIK

Unterschiedliche Interpretatio-
nen der Gefahrgutvorschrif-

ten gehören zum täglichen Brot
aller am Gefahrguttansport Betei-
ligten. Häufig sind es wirklich
schwerwiegende Verständnispro-
bleme, die zwischen den Beteilig-
ten bestehen und eine reibungs-
lose Transportabwicklung er-
schweren. Diese Interpretationen
müssen dann in vielen Fällen
durch amtliche – oder zumindest
halbamtliche – Veröffentlichungen
geklärt werden. Manchmal führen
diese Auslegungsschwierigkeiten
auch zu konkreten Vorschriften-
änderungen. Mitunter gibt es aber
auch sehr amüsante und unter-
haltsame Auslegungsprobleme. 

So wird beispielsweise, wie in
der jüngsten Vergangenheit ge-
schehen, die Sondervorschrift CV
24 (Vor der Beladung sind Fahr-
zeuge und Container gründlich zu
reinigen und von allen entzündba-
ren Resten zu säubern. Es ist un-
tersagt, leicht entzündbare Werk-
stoffe für die Verstauung von Ver-
sandstücken zu verwenden)
dahingehend interpretiert, dass
für die Verladung und Verstauung
von Versandstücken, für die diese
Sondervorschrift vorgeschrieben
ist, keine Holzpaletten verwendet

werden dürfen. Holz sei ja
schließlich leicht entzündlich! Ob
der Betreffende schon einmal ver-
sucht hat, eine Palette mit einem
Streichholz oder Feuerzeug zum
Brennen zu bekommen? Ein
Tischtennisball beispielsweise ist
sicherlich unter dem Begriff
„leicht entzündlich“ einzuordnen,
aber eine normale Holzpalette? 

Besonders amüsant ist dabei,
dass zum Beispiel bei UN Nr.
3149, für welche die Sondervor-
schrift CV 24 vorgeschrieben ist,
eine Außenverpackung aus Holz
gemäß den geltenden Verpa-
ckungsvorschriften ausdrücklich
zugelassen ist. Da stellt sich doch
die Frage, warum – zumindest
nach dieser Interpretation – aus-
gerechnet für die Verpackung ein
angeblich leicht entzündlicher
Werkstoff zugelassen ist, für die
Verladung aber keine Palette er-
laubt sein soll. 

Ferner bestehen die meisten
Lkw-Ladeflächen auch aus Holz,
würden also auch aus einem an-
geblich „leichtentzündlichen
Werkstoff“ bestehen.

Man könnte über solche Inter-
pretationen eigentlich nur lachen,
ärgerlich bei der ganzen Angele-
genheit ist jedoch, dass es zu ei-

nem Bußgeldverfahren kommt,
verbunden mit dem bekannten
Schreibaufwand für alle Beteilig-
ten. Die zuständige Bußgeldstelle
stimmt dann – mangels Sach-
kenntnis – den Ausführungen der
Behörde zu, da sich ein Beamter
ja nicht irren kann und der böse
Spediteur sich nur herausreden
will. Bleibt also nur noch der Weg
zum Amtsgericht, in der Hoff-
nung, dort auf einen Richter zu
treffen, der sich ein wenig in den
Vorschriften auskennt und auch
noch über einen gesunden Men-
schenverstand verfügt. 

Und da beschweren sich man-
che, dass Behörden und Gerichte
völlig überlastet seien? Ist doch
angesichts solcher Vorgänge kein
Wunder! Müssen wir die Vorschrift
wirklich noch weiter aufblähen
und jetzt noch einen Vermerk auf-
nehmen, dass Holzpaletten nicht
als leichtentzündlich im Sinne die-
ser Vorschrift gelten? Es sollte
doch wohl auch anders gehen.
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